
212 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 

des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (104 der Bei­
lagen): Bundesgesetz, mit welchem Bestim­
mungen über Preise für Waren und Dienst-

leistungen erlassen werden (Preisgesetz) 
und 

über den Antrag der Abgeordneten Graf 
und Genossen betreffend -Zuleitung einer 
Regierungsvorlage über ein neues Preisrege-

lungsgesetz (17/ A) 

Die Bunldesregierung hat am 24. Feber 1976 
dem Nationalrat eine Regierungsvorlage betref­
fend den Entwurf eines Preisgesetzes zugeleitet. 
Der Gesetzentwur.f sieht eine Neuregelung der 
Sachgebiete .des Preisregelungsgesetzes 1957, 
BGBL Nr. 151, und des Preistreibereigesetzes 
1959, BGBL Nr. 49, jeweils in der geltenden 
Fassung, vor und soll nach dem Auslaufen dieser 
mit 30. Juni 1976 befristeten Gesetze an deren 
Stelle treten. 

An materiellen Regelungen sieht der Ent­
wurf insbesondere die Ermächtigung der Preis­
behörde zur Festsetzung volkswirtschaftlich 
gerechtfertigter höchstzulässiger Verbraucher­
preise für bestimmte Waren und Dienstleistun­
gen 'zur Sicherstellung möglichst stabiler Preise 
sowie die Preisauszeichnung und Preisüber­
wachung hinsichtlich dieser Waren und Dienst­
leistungen vor. Da der Entwurf keine eigene 
kompetenzrechtliche Verfassungsbestimmung ent­
hält, können ihm nur jene Preise unterworfen 
werden, zu deren Regelung der Bund schon auf 
Grund der Kompetenzverteilung ,des B-VG zu-
ständig ist. . 

Die Abgeordneten G r a f, Dr.· G ru be r, 
Dr. H.a i der und Genossen haben am 26. Feber 
1976 im Nationalrat einen Antrag betreffend 
Zuleitung einer Regierungsvorlage über ein 
neues Preisregelungsgesetz eingebracht (17 JA). 

Der Handelsausschuß hat in seiner Sitzung 
am 2. März 1976 die Regierungsvorlage 104 der 
Beilagen (Preisgesetz) in Verhandlung genom-

men und zur Vorbehandlung derselben einen 
Unterausschuß eingesetzt. Diesem Unterausschuß 
wurde vom Handelsausschuß in \Seiner Sitzung 
am 31: März 1976 noch die Vorbehandlung des 
Antrages 17JA übertragen. In weiterer Folge 
wUl"den die Regierungsvorlage 1 04 der Beilagen 
und .der Antrag 17 JA gemeinsam verhandelt. 
Dem Unterausschuß gehörten von der Soziali­
stischen Partei Osterreichs die Abgeordneten 
Dr. He i n d 1, Hof s t e t t e r, pr. Kap a u n, 
M ü h 1 b ach e rund Pan s i, von der Oster­
reichischen Volkspartei die Abgeordneten Doktor 
Mus s i 1, Ing. S c h m ,i t zer, S tau d i n ger 
und Dipl.-Ing. Dr. Z it tm a y r sowie von der 
Freiheitlichen Partei Osterreichs ,der Abgeordnete 
Dipl.-Vw. Dr. S ti x an. 

Inder 20. Sitzung des Nationalrates am 
31. März 1976 wurde dem Handelsa·usschuß 
gemäß § 43 Abs. 1 der Geschäf.tsordnung eine 
Frist zur Berichterstattung über die Regierungs­
vorlage 104 der Beilagen (Preisgesetz) bis 18. Mai 
1976 gestellt. 

Der Unterausschuß J-iat sich in ·der Sitzung am 
2. März 1976 konstituiert und in der Folge 
haben am 4., 12. und 14. Mai 1976 Sitzungen 
des Untera,usschusses unter Beiziehung von 
Sachverständigen stattgefunden. Der Unteraus­
schuß hat einen neuen Gesetzentwurf vorge­
schlaJgen, der im wesentlichen· auf dem Preis­
regelungsgesetz 1957 in der geltenden Fassung 
basiert. Einbezogen wurde aus dem Preistreiberei­
gesetz der strafbare Tatbestand der Preistreiberei,. 
wobei eine Umwandlung .des gerichtlichen Straf­
tatbestandes in eine Verwaltungsühertretung 
vorgenommen wurde. Der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe ·und Industrie wur·de ermäch­
tigt, durch Verordnung oder Bescheid Unter­
nehmungen zu verpflichten, im FaUe von Roh­
stoffpreissenkungen ·diese weiterzugeben, sofern 
dies betriebswirtschafvlich möglich ist. 

Der Handelsausschuß hat in seiner Sitzung 
am 14. Mai 1976 den von dem Abgeordneten 
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2 212 der Beilagen'· 

Dr. Ka p a u n erstatteten Bericht des Unter­
ausschusses entgegengenommen und die Regie­
rungsvorlage 104 ,der Beilagen in ,der vom Unter­
ausschuß vorgeschlagenen Fassung und den An­
trag 17/ A gemeinsam in Verhandlung gezogen. 
In der daran anschließenden Debatte ergriffen 
die Abgeordneten Dr. F i e die r, Dipl.-Ing. 
Dr. Zittmayr und Dipl.-Vw. Dr. Stix 
sowie der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie Dr. Star i ba ehe r da;s Wort. 

Hinsichtlich von Preissenkungen bei Roh­
stoffen gemäß § 4 ,des angeschlossenen Gesetz­
entwurfes g.eht der Ausschuß davon aus, daß 
die Preise von Sachgütern, die im Gefolge von 
Robstoffpreiserhöhungenangehoben worden 
sind, wieder sinken sollen, wenn die Kosten für 
die eingesetzten Rohstoffe rückläufig sind und 
die betriebswirtsch'aftliche Situation des Unter-

Dr. Kapaun 
Berichterstatter 

nehmens dies zuläßt. Bei Sinken der Rohstoff­
preise wird aber auf die noch zu den höheren 
Preisen eingekauften, auf La,ger befindlichen Roh­
stoffe Bedacht zu nehmen sein. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs­
vorlage in der vom Unterausschuß vorgeschlage­
nen Fassung mit Stimmeneinhelligkeit ange­
nommen. 

Der Antrag der Abgeordneten Graf und 
Genossen (17/ A) ~st somit als erledigt anzu­
sehen. 

Der Handel~ausschuß stellt somit den A n-
t rag, der Nationalrat wolle 'dem an g e- . /. 
s chI 0 s sen enG e set zen t w u r f die ver­
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 197605 14 

Staudinger 
Obmann 

'j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXX 1976, 
mit welchem Bestimmungen über Preise für 
Sachgüter und Leistungen erlassen werden 

(Preisgesetz ) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

(Verfassungsbestiinmung) 

Die Erla;ssung und Aufhebung von Vor­
schriften, wie sie im vorliegenden Bundesgesetz 
enthalten sind, sowie die Vollziehung dieser 
Vorschriften sind für die Zeit vom Wirksam­
keitsbeginn dieses Bundesgesetzes bis 30. Juni 
1978 auch inden Belangen Bundessache, hin­
sichtlich derer das Bundes-Verfassungsgesetz in 
der Fassung 1929 etwas anderes bestimmt. Die 
im Artikel 11 geregelten Angelegenheiten können 
unmittelbar von BundeSbehörden versehen wer­
den. 

Artikel 11 

Gegenstand der Regelung 

§ 1. (1) Preise und Entgelte für Sachgüter 
und Leistungen untediegen ,der Regelung nach 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, soweit 
nicht hiefür besondere Rechtsvor~chriften be­
stehen. 

(2) Für Sachgüter und Leistungen, die in der 
Anlage zu diesem BUIl!desgesetz bezeichnet sind, 
können nach Maßgabe des § 2 volkswirtschaftlich 
gerechtfertigte Preise und Entgelte bestimmt 
werden. Dies gilt auch für Sachgüter, für die 
Lenkungs- oder Bewirtschaftungsmaßnahmen 
gemäß ,den jeweils geltenden Vorschriften ge­
troffen werden, für die Dauer ,dieser Lenkungs­
oder Bewirtschaftungsmaßnahmen. 

(3) Für andere Sachgüter und Leistungen kann 
ei.ne Preisrege1ung gemäß dem § 3 oder § 4 ge­
troffen werden. 

(4 ) Wenn volkswirtschaftliche Gründe dafür 
sprechen, kann der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie nach Anhörung der 
BundeskaJTlmer der gewerblichen Wirtschaft, der 
Präsidentenkonferenz ,der Landwirtschaftskam­
mern Osterreichs und ,des österreichischen 
Arbeiterkammertag.es Sachgüter und Leistungen, 
die in der Anlage zu diesem Bundesgesetz be­
zeichnet sind, für die Dauer oder befristet v0tl 
der Preisregelung ,durch Verordnung aU'Snehmen. 

(5) Die Verordnungen sind im "Amtsblatt 
zur Wien er Zeitung" zu veröffentlichen. Sie 
treten, sofern für den Wirksamkeitsbeginn kein 
anderer Zeitpunkt festgesetzt wird, am dritten 
Tage nach der Veröffentlichung im "Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung" in Kraft. . 
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212 der Beilagen 3 

Bestimm.ung von Preisen und Entgelten 

§ 2. (1) Der Bund,esminister für Handel, 
Gewerbe und Jnldustrie kann auf Antrag oder 
von Amts wegen volJ:\iswirtschaftlich gerecht­
fertigte Preise und Entgelte für die im § 1 
Abs. 2 'genannten Sachgüter und Leistungen nach 
Maßgabe der folgenden Vornchriften bestim­
men. 

(2) Preise und Entgelte im Sinne dieses Bun­
desgesetzes sind volkswirtschaftlich gerechtfertigt, 
wenn sie sowohl den bei der Erzeugung und im 
Vertrieb oder bei der Erbringung der ~eistung 
jeweils bestehenden volkswirnschaftlichen Ver­
hältnissen als auch ,der jeweiligen wirtschaftlichen 
Lage der Verbraucher. oder Leistungsempfänger 
bestmöglich entsprechen. 

(3) Beim Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie wird unter dem Vor­
sitz des Bundesministers für Handel, Gewerbe 
und Industrie oder eines von ihm bestellten 
Vertreters eine Preiskommission gebildet.· Sie 
besteht aus . 

a) je einem Vertreter des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft, des Bun­
,desministeriums für soziale Verwaltung und 
des Bundesministeriums für Finanzen; 

b) je einem Vertreter ,der Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft, der Präsiden~ 
tenkonferenz ,der Landwirtschaftskammern 
Österreichs und des Österreichischen Ar­
. beiterkammertages. 

(4) Die Vertreter Ider Bundesministerien sind 
von den zuständ~gen Bundesministern, die 
übrigen Vertreter von den im Abs. 3 Et. b 
bezeichneten Körperschaften zu bestellen. Der 
Vorsitzende der Preiskommis'sion kann Zur Be­
ratung auch Sachver,ständig.e heranziehen. 

(5) Anträge sind beim Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie zu überreichen 
und von diesem nach Anhörung der im Abs. 3 
Iit. b bezeichnet~n Körperschaften und der An­
tragsteller einer Vorprüfung zu unterziehen. 
Nach Abschluß des Vorprüfungsverfahrens ist 
der Antrag mit allen Unterlagen der Prejs­
kommission zur Begutachtung vorzulegen. 

(6) Werden im VorprüfungsverJahren Betriebs­
prüfungen vorgenommen, so sind die Prüfungs­
unterlagen den Mitgliedern ,der Preiskommission 
zur Stellungnahme zu übermitteln. Bei' der 

. Begutachtung können Vertreter der überprüften 
Unternehmen. im Vorprüfungsverfahren oder 
zur Preiskommission vorgeladen und 'lJU weiterer 
Auskunftserteitung verhalten werden. 

(7) Für die Preisbestimmung vor,n Amts wegen 
sind die Abs. 5 und 6 sinngemäß anzuwenden. 

(8) Die Preise und Entgelte sind durch Besche1d 
oder durch Verordnung zu bestimmen. Die 
Verordnungen sind im "Amtsblatt zur Wiener 

Zeitung" zu veröffentlichen. Sie treten, sofern 
für den Wirksamkeitstermin kein anderer Zeit­
punkt festgesetzt wird, am dritten Tage nach 
der Veröffentlichung im "Amtsblatt zur. Wiener 
Zeitung" in Kraft. . 

§ 3. (1) Der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie kann ferner volkswirt­
schaftlich gerechtfenigte Preise für Sachgüter 
und Entgelte für Leistungen im Sinne des § 2 
Abs. 2 dieses Bundesgesetzes für die Dauer von 
höchstens sechis Monaten ·bestimmen, wenn: 

1. die Bundeskammer der gewerblichen Wirt­
schaft, die Präsidentenkonferenz der Land­
wirtschaftskammern Österreichs, der Öster­
reichische Arbeiterkammertag und der 
Österreichische Gewerkschahsbund dem. 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie übereinstimmend mitteilen, daß 
der Preis für ein bestimmtes Sachgut oder 
das Entgelt für eine bestimmte Leistung 
erhöht wurde; eine solche Preisbestimmung 
ist nur zulässig, wenn die Preiserhähungen 
in einem ganzen Winschaftszweig (Branche) 
oder von einem Unternehmen (einer Unter­
nehmergruppe) mit marktbeherrschendem 
Einfluß vorgenommen wurde, oder 

2. eine solche Maßnahme für Sachgüter urid 
Leistungen, die nicht unter Z. 1 fallen, 
von den unter Z. 1 genannten Interessen­
vertretungen gemeinsam als notwendig er­
achtet wird . 

(2) Die Bestimmungen ,des § 2 Abs. 8 sind 
entsprechend anzuwenden. Eine solche Preis­
bestimmung dar.f nur einmal aus dem gleichen 
Anlaß getroffen werden. 

§ 4. (1) Für Sachgüter und Leistungen, die 
nicht unter die Bestimmungen des § 1 Abs. 2 
fallen, kann der Bundesminister für Handel,· 
Gewerbe und Industrie in den Fällen, in denen 
ein oder mehrere Unternehmen eine betriebs­
wirtschaftlich nicht erforderliche Erhöhung des 
Preises oder Entgeltes vorgenommen oder eine 
durch die Senkung von Rohstoffpreisen betriebs­
wirtschaftlich mögliche Senkung des Preises nicht 
durchgeführt haben, einen volkswirtschaftlich 
gerechtfertigten Preis für die Dauer von höchstens 
sechs Monaten bestimmen. 

. (2) Als betriebswirtschaftlich. erforderlich gilt 
die Erhöhung eines Preises oder Entgeltes sowie 
als betriebswirtschaftlich gerechtfertigt ein Bei­
behalten des bisherigen Preises trotz Senkung 
der Rohstoffkosten, wenn dies zur Erhaltung 
des Betriebes und seiner Konkurrenzfähigkeit 
notwendig ist oder war. 

(3) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie kann eine Regelung nach Abs. 1 
nicht mehr vornehmen, wenn seit der erst­
maligen Erstattung der von der Behörde (§ 10 
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4 212 der Beilagen 

Abs. 1) verlangten Auskunft über eine durch­
geführte Preis erhöhung oder eine nicht vorge­
nommene Preissenkung drei Monate verstrichen 
sind. 

(4) Eine Pre~sbestimmung nach Abs. 1 kann 
nur einmal aus dem gleichen Anlaß getroffen 
werden. 

(5) Vor Erlassung eines Bescheides oder einer 
Verordnung sind vom Bundesminister ,für Han­
del, Gewerbe und Industrie die im § 2 Abs. 3 
lit. b genannten Körperschaften ~u hören. Die 
Bestimmungen ,des § 2 Abs. 8 zweiter und 
dritter Satz sind en'bsprechend anz'llwenden. 

(6) Im Falle einer betriebswirtschaftlich nicht 
erforderlichen Erhöhung kann der Betrag des 
Unterschiedes zwischen dem erzielten und dem 
zulässigen Preis oder Entgelt durch Bescheid 
ganz oder teilweise für verfallen erklärt wer,den. 

(7) Abs. 1 findet keine Anwendung auf Sach­
güter und Leistungen, 

a) die nicht unmittelbar oder mittelbar der 
Befriedigung lebenswichtiger Bedürfnisse 
dienen, ' 

b) bei denen die Erhöhung ,des Preises oder 
Entgeltes auf eine Empfehlung gemäß § 3 
Z. 3 des Kartellgesetzes, BGBL Nr. 460/ 
1972, zurückgeht. 

(8) Bei der Bestimmung eines Preises nach 
Abs. 1 hat das betroffene Unternehmen die der 
Behörde erwachsenen Bara'llSlagen zu tragen. 

(9) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Indu.strie kann im Interesse der Zweckmäßig­
keit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis 
die Landeshauptmänner durch Verordnung oder 
für den Einzelfall durch Bescheid beauftragen, 
die ihm nach Abs. 1 zustehenden Befugnisse 
in seinem Namen auszuüben, wenn es sich um 
Leistungen handelt, die nur für einen örtlichen 
Bedarf erbracht werden, und wenn die bei der 
Preisbestimmung zu berücksichtigenden Um­
stände in den einzelnen Bundesländern ver­
schieden sind. 

(10) Für die Prei;bestimmung durch die Landes­
hauptmänner gelten die Abs. 5 und 8 sinngemäß. 

§ 5. (1) Preisbesbimmungen nach § 2 Abs. 1 
können ,auch unter Vorschreibung von Bedingun­
gen oder tAuflagenerfolgen. Insbesondere kön­
nen Mehrerlöse, ,die sich dadurch ergehen, daß 
die tatsächlichen Einstandskosten unter den der 
behördlichen Preisbest:immung' zugrunde gelegten 
Einstandskosten liegen, zugunsten des Bundes 
eingezogen werden., Bei der Bemessung :des Ab­
schöpfungshetrages ist auf die Belastung durch 
zu erwartende höhere . W,iederbeschaffungsprers,e 
im Umfang der üblicherweise getätigten Umsätze 
und der dadurch bedingten Vonatshaltung Rück­
sicht zu nehmen. f 

(2) Die Verpflichtung zur Abführung der Ab­
schöpfungsbeträge (Abs. 1) wird durch Verord­
nung oder Bescheid des Bundesministers für 
Handel, Gewerbe und Industrie ausgesprochen. 

(3) In Ger Verordnung (Bescheid) gemäß Abs. 2 
ist zu besümmen, bis zu welchem Zeitpunkte 
die vorgeschrrebenen Beträge abzuführen sind. 
Verordnungen gemäß Abs. 2 sind im "AmtsbLatt 
zur Wiener Zeitung" zu veröffendichen. 

(4) Vor Erlassung einer Verordnung oder 
eines Beschendes gemäß Abs. 2 sind die Bundes­
kammer der ,gewerblichen Wirtschaft, die Prä­
sidentenkonferenz der Landwirtschafnskammern 
Osterreichs sowie der Osterreichische Arbeiter­
kammertag zu hören. 

(5) Die mit dem Vollzuge ,dieses Bundesge­
setzes betmuten Behörden sind berechtigt, die 
zur Feststellung ,der 'abzuführenden Beträge un­
bedingt erforderlichen Erhebungen (Vorratsauf­
nahmen, betriebswirtschaftliche üherprüfungen 
von Unternehmungen usw.) durchzuführen. 

(6) Die gemäß Ahs. 1 eingegangenen Beträge 
sind auf das in der Verol'dnung oder ,~m Be­
scheide bestimmte Konto einzuzahlen. über die 
abgeführten Beträge verfügt ,das Burudesmini­
sterium für Finanzen. Die so abgeführten Be­
träge bilden eine Betriebsausgabe, 

§ 6. In den Pr,eiSien von Sachgütern enthaltene 
Zollbeträge sowie AusgleichSiabgabebeträg-e für 
landwirtschaftEche Erzeugnisse und deren Ver­
arbeitungsprodukte, die in Wegfall kommen, 
sind von den in Rechnung gestellten Preisen 
abzuziehen. 

Behörden 

§ 7. (1) Der Bundesminister für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann, soweit § 4 Abs. 9 
nicht ander,es bestimmt, die Landeshaupumänner 
durch Verordnung oder für den EinzeHall durch 
Bescheid beauftragen, die ihm nach diesem 
Bundesgesetz zustehenden Beftlignisse ,in seinem 
Namen aus:ouüben, sofern die bei der Preishe­
stimmung zu berücksichtigenden Umstände, in 
den einzelnen Bun.desländern verschieden sind 
oder dies sonst im Interesse der Zweckmäßigkeit, 
Raschheit, Einfachheit. und K'ostenersparnisgc­
legen ist. Die Landeshauptmänner haben bei 
der Ausübung dieser Befugnisse anstelle der im 
§ 2 Abs. 3 lit. h genannten Körper,schaften 
sinngemäß diie ,entsprechenden Körperscha.ften 
ihres örtlichen Bereiches zu hör,en. 

(2) Verondnungen ,gemäß Abs. 1 sind im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu veröffent­
lichen, 

(3) Die Preisüberwachung obliegt den Be­
zirksvenwaLtungsbehörden. Sie können sich hie~ 
bei der Oq~ane der Bundesgendarmerie bedienen. 
Im AmtSlbereich einer Bundespolizeibehör,de ob­
l~~gt die Preisüberwachung dieser. 
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§ 8. (1) Auf dem Gebiete des Apotheken- und 
Arzneimittlelwesens einschließlich des Verkehrs 
mit tierärztlichen Mitteln und Desinfektions­
mitteln stehen ,dem Bundesminister für Gesund­
heit und Umweltschutz die im § 1 Abs. 4 ,sowie 
in den §§ 2 und 5 bezeichneten Befugnisse zu .. 
Die Einberufung der Preiskommission (§ 2 
Abs. 3) und der Vorsitz in dieser obl.iegt in 
diesen Fällen dem Bundesminister für Gesund­
heit un'd Umweltschutz oder einem von ihm 
bestellten V,ertreter, wobei der Preiskommission 
auch ein Vertreter des Bundesministeriums ,für 
Handel, Gewerbe und Industrie anzugehören 
hat. 

(2) Soweit Angelegenheiten gemäß §§ 1 
Abs. 4, 2 bis 5 und 7 durch Verol1dnung oder 
Bescheid des zuständigen ß,undesministers ge­
rcg.eJt werden, ist bei 

1. Sachgütern ·und Leistungen, der,en Preis 
(Entgelt) aus Finanzmitteln des Bundes gestützt 
wir:d oder bei denen zweckg,ebundene Einnahmen 
des Bundes eingehoben wer.den, sowie in Iden 
Fällen, in denen Abschöpfungen gemäß § 5 
vorgesehen sind, da's Einvernehmen mitdern 
Bundesminister für Finanzen und bei 

2. Sachgütern, ·die dem Marktordnungsgesetz 
1967, BGBI. Nr. 3611968, in der geltenden 
Fassung oder' dem Viehwirtscha,ftsgesetz 1976, 
BGBI. Nr. XXXXXXXX, unterliegen, sowie bei 
Zucker, Geflügel und Eiern das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forst-
wir,tschaft herzustellen. . 

(3) In den FäHen des Abs. 2 sind nach dessen 
Maß'~aJbe Vertreter des Buooesministeriums für 
Finanzen 'und des Bundesm~nisteriums für Land­
und Forstwirtschaft dem preisbehördlichen Vor­
prufungsverfahren zuzuz]ehen. 

Preise für bestimmte Sachgüter ausländischer 
Herkunft 

§ 9. (1) Für Obst, Gemüse, Kartoffeln, Kaffee, 
Kakao, Düngemiuel und F'uttel'mittel, 'aJ.les aus­
ländismer Herkunft, darf i:m inländischen Ge­
schäftsverkehre höchstens ein Preis gdordert, 
V'ersprochen oder gewährt werden, der dem 
tatsächlichen Einkaufspreise zuzüglich der volks­
wirtschaftlich gerechnfertigten Kosten- und Ge­
w,inU<aufschlägeentspricht. 

(2) Kosten- und Gewinnaufschläge sind volks­
wlirtschafdich .gerechtferti,gt, wenn sie den je­
weiligen volkswirtschaftlichen Verhältnissen im 
Vertrieb und der jeweiligen wirtschaftlichen L'age 
der Verbraucher ;bestmöglich .entsprechen. 

(3) Verordnungen in Durchführung des Abs. 1 
erläßt der Bundesminister für Handel, Gewel1be 
und Industrie. Diese Verordnungen $lind, so­
weit sie nicht nur an unterstellte Verwaltungs­
behörden gerichtet sind, im "Amtsblatt zur 
Wiener Ze~tungCC zu veröffentlichen. Sie t1"eten, 

sofern in ,der Verordnung kein anderer Wirk­
samkeitstermin festgesetzt wird, am dritten Tage 
nach ihrer Verl;vutbarung in Wirksamkeit. 

(4) Der Bundesminister für Handel, Gewe1"be 
und Industl'ie kann aus volkswirtschaftlia.~en 
Gründen oder zur Vel'meidung von Härten in 
Einzelfällen durch Bescheid Ausnahmen von ,dien 
VOl'schrrhen der in Durchführung' des Abs. 3 
ergehenden Verordnungen bewilligen. 

Auskunftspflicht 

§ 10. (1) Der Bundesminister für Handel, Ge­
werbe und Industrie, die Landeshauptmänner, die 
Bezirksverwaltungsbehöpden und die Bundes­
polizeibehörden sind bel'echtigt, durch ,ihre Or­
gane von den~emäß Abs. 2 Auskunftspflich­
tigen Auskünfte über ,alles zu verlangen, was 
für die Preisbestlimmung und Preisüberwachung 
der gemäß §§ 1 bis 6 ,der Prersbestimmung 
unterworfenen Sachgüter und Leistungen erfor­
derlich oder für die Pre~serstellung der unter 
§ 9 Abs. 1 angeführten Sachgüter maßgebend 
ist, und-zu diesem Zweck auch in die Wirtschafts­
und Geschäftsaufzeichnungen Einsicht zu nehmen. 
Diese Rechte stehen für die Preisbestimmung 
auch dem Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz zu. 

(2) Zur Auskunft sind aUe gewellblichen und 
landwirtschaftlichen Unternehmer sowie die Ver­
bände und Vereinigungen solcher Unternehmer 
vlerpflicht.et. 

(3) Alle Auskünfte sind kostenlos zu ertei­
len. 

Ersichtlichmachung von Preisen 

§ 11. .( 1 ) Wer gewerbsmäßig Sachgüter an 
Letztverbl'a:ucher v'eräußert, i,st v'erpflichtet, die 
für diese Sachgüter gefol"derten Preise ersichtlich 
zu machen. 

(2) Friseure, Schuhmacher, ferner Inha!her von 
Wäschereien, Chemisch-Putzerei.en, Transport­
. unternehmungen, Gastgewe1"bebetrieben (ein­
schließLich Fremdcnbeherbergungsbetrieben), Ga­
pagen, ~ankst·ellen, B~dern aJler Art, Theatern, 
Kinos, sonstl~gen Vergnügungsstätten und gewerb~ 
lichen Leihbüchereüen sowredie Veranstaher von 
sportlichen Darbj,etungen sind verpflichtet, ,die 
Preise für ihre wesentlichen Leistungen ersichtlich 
zu machen. 

(3) Die Preise si,nd unter Angabe der handels­
üblichen Gütebezeichnung und Verkaufseinheit 
oder der Art der Leistung ersichtlich zu machen. 
Al1eersichtlich gemachten Preise müssen .in 
j·edem Falle gut und deutlich lesbar sein. 

(4) Die Pr,eise der Sach,güter, die in Schau­
fenstern, Schaukästen innel"haLb oder außerha1b 
der Geschäftsräume auf Verkaufsständen oder 
sonstwie sichtbar ausgestellt werden, sünd durch 
Preisschilder ersichtlich zu machen. 
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(5) Bei Sachgütern, die zum baldigen Verkauf 
bereitgehalten werden, rsind die Preis'e dadurch 
ersichtlich zu machen, daß die Sachgüter, ihre 
Umhüllungen oder die Behälter (Regale), in 
denen sie sich befinden, beschriftet od,er mit 
Preisschildern' versehen we~den, oder da.durch, 
daß Preisverzeichnisse an leicht sichtbar,er Stelle 
angebl'acht oder Pl'eislist,en zur Einsichtnahme 
aufgelegt werden. 

(6) Die Preise für die in Abs. 2 genannten 
Leistungen ,sind in Verzeichnisse aufzunehmen, 
die an leicht sichtbarer Stelle anzubringen sind, 
etwa im Schaufenster, Verkaufsraum usw. 

(7) Inhaber von Betrl~eben ,des Gastgewerhes 
haben Preisver~eichnisse für Speisen und Ge­
tränke in:liusreichender Anzahl auf den 'tischen 
aufzulegen und jedem Gaste vor der Entgegen­
nahme von Bestellungen und bei der Abrechnung 
auf Verlangen vorzulegen. Die Preisvrerzeich­
nisse müssen minrdestens die jeweih ,angebotenen 
Speisen und Getränke und ,den Tag der Ausstel­
lung enthalten. Allfäl1ige Zuschläge zu ,den 
Preisen, wie z. B. ,Bedienungszuschhg, Getränke­
steuer usw., s,ind auf ,den Preisverzeichnvssen an­
zugeben. 

(8) In kleineren Betrieben glih die Vorschrift 
des Abs. 7 nicht, ,soweit ,die Gäste rdie Preise 
aus Preisverzeichnissen ersehen könnren, die in 
den Gasträumen an leicht sichtbar,er Stene ,anzu­
bringen sind. 

(9) Inhaber von Betl'ieben des Gastgeweflbes, 
in denen regelmäß~g warme Speisen verkauft 
werden, haben, abg,esehen von den irhnen ge­
mäß den Abs. 7 oder 8 ,auferleg\ten Verpflich­
tungen, von außen rIesbar neben der Eing,angs­
tür oder in der Nähe ein Preisyerzeichnis anzu­
bringen, auf dem rdie Preise der ang,ebotenen 
Speisen verzeichnet rsind. 

(10) Für andere Dienstleistungsarten als !die 
in Abs. 2 genannten kann der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie die Aus­
zeichnungspflicht und -art für Letztverbraucher­
preise entsprechend den ,in den Abs. 1 bis 9 fest­
gelegten Grundsätzen durch Verordnung f,est­
legen, wenn dies zur Sicherung der Preisver­
gleichsmöglichkeit erforderlich ist. Hiebei kann 
vorg.esehen werrden, daß der Preis des für .die 
Dienstleistung erforderlichen Materials gesondert 
ersichtlich zu machen ist. 

(11) Wenn volkswirtschaftliche Gründe dafür 
sprechen, kann der Bundesminuster für Handel, 
Gewerbe und Industl1ie von der Verpflichtung 
zur Ersichtlichmachung der Preise im Einzelfalle 
durch Bescheid oder generell durch Verordimng 
Ausnahmen anor,dnen oder durch Verordnung 
nähere Vorschriften über die Art ,der Ersicht­
lichmachung der Prei'se für einzelne Branchen 
und innerhalb dieser erlassen. Die Verordnungen 
sind im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kund­
zumachen. 

(12) Die Vorschriften der Gewerbeol'dnung 
1973 über Ersichtlichmachung der Pl'eise bLeiben 
durCh die Vorschriften der Abs. 1 bis 9 unbe­
rührt. 

(13) Preise sind derart ersichtlich zu machen, 
daß ,die Umsatzsteuer miteingeschlossen 1st. 

(14) In öffen dich angekündrigten Preisen ist 
die Umsatzsteuer ebenso mit einzuschließen. 

(15) An Letztverbraucher gerichtete Anbote 
und Kostenvoranschläge sind so zu ersoellen, 
,daß ,diJe Umsatzsteuer r~n die Endsumme des 
Anbotes oder Kostenvoranschlages eingeschlossen 
ist. 

Kostenersatz für die behördliche Preisbestim­
mung 

§ 12. (1) Für die im Sinne dieses Bunrdesgesetzes 
auf Antrag vorgenommene behördliche Pr,eisbe­
stimmun<7 .j'st ein Kostenersatz von mindestens 
lOS und höchstens 2 000 S zu entrichten. Die 
in diesem Rahmen vorzunehmen:de Beme~sung 
des Kostenersatzes hat ,sich im E~nzelfalle nach 
dem Umfang und der Schwierigkeit der be­
hÖl'dlichen Pfr(;~isrbestimmung und dem w,erte 
der von .der behördlichen Preisbestimmung be­
troffenen Sachgüter oder Leistungen zu rich­
ten. 

(2) Zur Entrichtung des Kostenersatzes gemäß 
Ans. 1 ist ,der Antr.a,gsteller verpflichtet. Mehrere 
Antragsteller haften als Gesamtschuldner. 

(3) Die Körperschaften des öffentlichen Rech-, 
tes s,ind 'von der Entrichtung eines Kostener­
satzes befreit. 

Verschwiegenheitspflicht 

§ 13. (1) Die M~tglieder (Ersatzmänner) der 
Preiskommission sowie allenfaUs herang.ezogene 
Sachverständige dürfen A:mts-, Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnisse, die ihnen in dieser Eigen­
schaft anvertl1aut wUl'den oder zugänglich ,ge­
wOl'den sind, während ,der Dauer ,ihrer Be­
stellung und auch nach Erlöschen ihrer Funktion 
nicht offenbaren oder v,erwerten. Sie sind, soweit 
sie nicht beamtete Vertreter sind, vom zuständi­
gen Bundesminister auf die gewissenhafte Er­
füllung ihrer Oblieg,enheiten zu verpflichten. 

(2) Di'ese Bestimmung gilt sinngemäß für die 
Anhörung durch die Landesha:uptmänner. 

Preistreiberei 

§ 14. (1) Einer Preistre~berei macht sich schul­
,dig, wer für Sachgüter oder Leistung,en, die 
unmittelbar oder mittelbar der. Befr[edigung 
lebe~swichtiger Bedürfnisse dienen (im folgenden 
kurz Bedarfsgegenstand und Bedarfsle~stung ge­
nannt), ein offenbar übermäßiges Entgelt fordert, 
annimmt oder sich V'ersprechen läßt. Fortlaufende" 
Bezüge an' Gehalt und Lohn faHen nicht unter 
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 
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(2) Als Entgelt ist ,die Summe aller V,er­
mögenswerte anzusehen, die aus An,Jaß der Ver­
äußerung des Bedarfsgegenstandes oder der Er­
bringung :der Bedarfsleistung (Abs. 1)' gewährt 

, werden oder gewährt werden sollen. 

(3) Als 'offenbar Ülbermäßigiist ein Entgelt 
anzusehen, das ,den von :der !Zuständigen SteHe 
für Bedarfsgegenstände oder Bedarfsleicstungen 
der in Betramt kommenden Art ,amtlich fest­
gesetzten Prels üherschrej,tet oder den nam :den 
einschlägigenamtlimen Vorschrifven über die 
Preiserstellung sim ergebenden Preis erheblich 
über,steigt; besteht ein solcher Preis im ,einzel­
nen Falle nicht, so gilt ,als offenbar übermäßig 
ein Entgelt, das den für Bedarfsg,egenstände 
oder Bedal'1fsleistungen der gleimen Art oder 
Besmaffenheit am Orte :des Verkauf,es oder der 
Erbri'ngung der Bedal1tsleistung im ordentLichen 
Gesmäftsverkehr jeweils üblichen Preis erheb­
!im überschreitet. 

(4) Unter unzuläSJs~gem Entgelt im Sinne 
dieses Bunde~gesetzes ist Ider Unterschiled zwi­
schen dem Entgelt und dem zulässigen Preis zu 
verstehen. 

Strafbestimmungen 

§ 15. (1) Die Preistreiberei (§ 14) begründet 
eine Verwaltungsübertretung. Diese ist mit 
GeLdstrafe bis zu 50000 S,i im Falle ihrer Un­
einbringlichkeit mit Arrest bis zu zehn Tagen, 
im Wiederholungsfalle jedoch mit einer Geld­
strafe 'bis zu 100000 S, im Falle ihrer Unein­
bringlidikeit mit Arrest bis zu zwei Wochen zu 
bestufen. 

(2) Das gewährte unzulässige Entgelt ist ganz 
oder teilweise für verfallen zu erklären. 

§ 16. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 10, 
11 oder einer auf Grund des § 11 erlassenen 
Verordnung zuwiderhandelt, begeht eine Ver­
waltungsübertretung und ist hiefür mIt emer 
Geldstrafe bis zu 15 000 S, im Falle ihrer Un­
einbringlichkeit mit Arrest bis zu einer Woche 
zu bestrafen. 

(2) Wer die Auswirkungen der Senkung von 
Zöllen sowie von Ausgleichsabgabebeträgen für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und deren Ver­
arbeitungsproduktedadurch umgeht, daß er, 
ohne ,daß dies durch. entsprechende Kosten­
erhöhungen verursacht ist, die Senkung durch 
Preiserhöhung ganz oder teilweise unwirksam 
macht, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
wird mit einer Geldstrafe bis zu 50 000 S, 1m 
Falle der Uneinbringlimkeit mit Arrest bis zu 
zehn Tagen bestraft. 

(3) Bei Nichtweitergabe der Senkung von 
Zöllen sowie von Ausgleimsahgabebeträgen für 
landwirtsmaftlime Erzeugnisse und deren Ver­
arbeitungsprodukte kann das unzulässige Entgelt 
ganz oder teilweise für verfallen erklärt werden. 

§ 17. (1) Die Durchführung von Verwaltungs­
strafverfahren nam diesem Bundesgesetz obliegt' 
den Bezirksverwaltungsbehörden, im Wirkungs­
bereich einer Bundespolizeibehörde dieser. Die 
Bundesgendarmerie hat bei der Einleitung und 
Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren 
mitzu wir ken: 

(2) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG 
1950) beträgt bei den Verwaltungsübertretungen 
nam diesem Bundesgesetz sechs Monate. 

§ 18. Die Verletzung von Geheimnissen ent­
gegen dem § 13 ist nach § 122 des Strafgesetz­
buches zu bestrafen, werin ,die Tat nicht nach 
einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe 
bedroht ist. 

Schluß bestimmungen 

§ 19. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 
1976 in Kraft und am 30. Juni 1978 außer Kraft. 

(2) Das Preisregelungsgesetz 1957, BGBl. 
Nr. 151, zuletzt geändert durch Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 804/1974, tritt mit Ablauf des 

,30. Juni 1976 mit der Maßgabe außer Kraft, 
daß ,die nach diesen Vorschriften erlassenen Be­
scheide als auf Grund dieses Bundesgesetzes er­
lassene Bescheide gelten. 

(3) Die auf Grund des Preisregelungsgesetzes 
1957, BGBI. Nr. 151, zuletzt geändert durch 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 804/1974, erlassenen 
Verordnungen bleiben als Bundesgesetze so lange 
weiter in Kraft, bis ihren Gegenstand regelnde 
Verordnungen auf Grund ,dieses Bundesgesetzes 
in Wirks<1Jmkeit getreten sind. 

(4) Die Bestimmungen des § 73 Abs. 2 und 3 
der Gewerbeol'1dnung 1973 und des § 32 des 
Bundesgesetzes vom 26. September 1923, BGBl. 
Nr. 531, gegen den unlauteren Wettbewerb, i.n 
der geltenden Fassung, soweit letzterer die Er­
sichtlichmachung des Preises der Ware, ausge­
nommen des Preises in Beziehung auf bestimmte 
Gewimts- oder Mengeneinheiten, betrifft, sind 
während der Geltungsdauer ,dieses Bundesgesetzes 
insoweit nicht anwendbar, als dieses Bundes­
gesetz oder auf Grund dieses Bundesgesetzes er­
lassene Verordnungen entspremende besondere 
Vorschriften enthalten. 

(5) Die Bestimmungen der a,uf Grund des 
§ 375 Abs. 1 Z. 47 ,der Gewerbeor,dnung 1973 
bis zur Erlassung der in der Gewerbeordnung 
1973 vorgesehenen ennsprechenden Verordnung 
als Bundesgesetz in Geltung stehenden Verord­
nung des Bundesministeriums für Handel und 
Wiederaufbau über die Ersichtlichmachung der 
Preise im Gast- und Smankgewerbe, BGBL 
Nr. 46/1954, in der Fassung der Kundmachung 
BGBI. Nr. 276/1959, werden durm dieses Bun­
desgesetz nicht berührt. 
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, Artikel III 

(1) Mit der Vollziehung des Artikels I ist 
die Bundesregierung betraut. 

(2) Mit der Vollziehung .des Artikels II sind 
hinsichtlich des § 5 Abs. 6 der Bundesminister 

für Finanzen, 
hinsich dich des § 18 der Bundesminister für 

Justiz, 
hinsichtlich der §§ 7 Abs. 3 und 17 Abs. 1 

der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie und der Bundesminister für Inneres, 

hinsichtlich des § 8 Abs. 1 und der dem Bun­
desminister für Gesundheit und Umweltschutz 
gemäß § 10 Abs. 1 eingeräumten Befugnisse -
nach Maßgabe des § 8 Abs. 2 im Einvernehmen 
mit den Bundesministern für Finanzen und für 
Land- und Forstwirtschaft - der Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz und 

lhinsichtlich der übrigen Bestimmungen -
nach Maßgabe ,des § 8 Abs. 2 im Einvernehmen 
mit den Bundesministern für F,inanzen und für 
Land- und Forstwirtsma,ft - der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie betraut. 

Sachgüter und Leistungen 

I. Sachgüter 

1. Eisenschrott einschließlich Gußbruch. 

Anlage 

2. Rohblei, ~zink, -kupfer' und Kupferlegierun­
,gen, Altmetalle, Konzentrate. 

3. Anthrazit, Steinkohle, Braunkohle, Lignite, 
Koks, Briketts. 

4. El'döl und seine Derivate, Benzol. 

5. Alle zur Herstellung pharmazeutischer Pro­
dukte und Präparate notwendigen Rohstoffe 
und Halbfabrikate (mit Ausnahme .der durch 
,die Arzneitaxe' zu regelnden Vergütungssätze 
bei der Abgabe in Apothekenbetrieben), Sera, 
Impfstoffe, pharmazeutische Spezialitäten (mit 
Ausnahme der Kosmetika) gemäß der Speziali­
tätenordnung, BGBL Nr. 99/1947, in der 
Fassung ,der Verordnungen BGBL Nr. 112/ 
1948 und BGBL Nr. 126/1952. 

6. a) Erzeugnisse in- und ausländischer Her­
kunft: 
Weizen (mit Ausnahme von Saatgut), 
Rog,gen (mit Ausnahme von Saatgut), 

alle Mahlprodukte aus Weizen und Roggen; 
Schwarzbrot und Weißkleingebäck, ge­
formt undungeformt, sofern es sich nicht 
um die Abgabe in Betrieben des Gast­
gewerbes handelt, 
Kunstspeisefette und Speiseöle jeder Art 
mit Ausnahme von Olivenöl, 
Margarine, Margarineschmalz, tJlinargarine, 
Schlachtschweine, Schlachtpferde, 
Schlachtrinder, 
Fleisch, Fle~schwaren (einschließlich Konser­
ven) und Schlachtprodukte von Rindern, 
Schweinen und Pferden, 
Schweineschmalz, 
Schweinespeck, 
Kuhmilch jeder Art mit Ausnahme von 
Kondensmilch, 
Rahm, 
Obers, 
Butter, 
Butterschmalz, 
Topfen, 
Käse aus Kuhmilch mit Ausnahme von 
Streichkäse und Margarinestreichkäse sowie 
garniertem LiptaJuer, 
Zucker und MeLasse, 
Zuckerrübenj 

b) Erzeugnisse ausländischer Herkunft: 
Eier (Hühnereier, Trockenei, flüssiges Ei), 
Kabeljau, Seelachs, Goldbarsch einschließ­
lich ,deren Filets, 
Olsaaten (mit Ausnahme von Saflor, Mohn 
und Senfsaatj ferner mit Ausnahme von 
Raps, Rübsen, Kürbiskernen und Sonnen­
blumenkernen, soweit ,diese Sachgüter 
anderen Zwecken als der Herstellung von 
Speisefetten und Speiseölen ,dienen), 
ölkuchen, -schrot, -mehl, 
Zucker (Rohrzucker). 

7. Energielieferungen jeder Art und damit 1m 
Zusammenhang stehende Nebenleistungen. 

11. Leistungen 

Leistungen (Lohnarbeiten) nachstehender Unter­
nehmungen: 
Bäcker, 
Butter- und Käseschmelzwerke, 
Fleischhauer, 
Selcher und fleischverarbeitende Betriebe, 
Käsereien, 
Molkereien, 
Müller. 
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